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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Le Conseil fédéral entend, en réponse à la demande des cantons, participer
financièrement aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants
incombant à ces derniers. Son intervention vise à assurer, au vu de l'intérêt national,
une application cohérente de l'obligation d'annonce. Le projet de loi, base légale
nécessaire pour sa participation, a recueilli des avis majoritairement favorables lors de
la procédure de consultation. 
Les cantons déterminent quelle est l'autorité en charge des contrôles. La
Confédération réglemente le type et l'ampleur des contrôles, l'échange des données
entre les autorités de contrôle, leurs compétences et la participation des employeurs
soumis à l'obligation d'annonce. Le cofinancement de la Confédération est prévu sous
forme de montants forfaitaires par contrôle.

Par 7 voix contre 2 et 1 abstention, la CIP-CE salue la démarche. Toutefois, en raison de
l'ampleur des contributions fédérales prévues, elle doute de la nécessité de
l'intervention. Elle décide de limiter la validité des bases légales à la fin 2023 et
d'évaluer à nouveau la situation à ce moment-là. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.03.2019
DIANE PORCELLANA

Arbeitsmarkt

Unerwähnt blieb in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat im Laufe des Sommers
einen Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Arbeitslosenhilfe in die
Vernehmlassung geschickt und dabei wenig Zustimmung gefunden hatte. Gemäss
seinen Vorstellungen sollte es in Regionen mit besonders hoher und anhaltender
Arbeitslosigkeit möglich sein, nach Ausschöpfung der Taggelder während weiteren 200
Tagen Arbeitslosenhilfe zu beziehen. Die Höhe dieser zusätzlichen Unterstützung
(mindestens 50% des zuletzt bezogenen Taggeldes), die Form der Finanzierung (je
hälftig über die Arbeitslosenversicherung und die Kantone) und die regionale
Differenzierung gaben vor allem Anlass zu teilweise heftiger Kritik am bundesrätlichen
Vorschlag. Die Landesregierung beschloss schliesslich, dem Problem der
Langzeitarbeitslosigkeit vorerst über einen dringlichen Bundesbeschluss zum Ausbau
der Leistungen der Arbeitslosenversicherung zu begegnen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.09.1992
MARIANNE BENTELI

Bei der Behandlung der Legislaturziele 2007-2011 im Nationalrat verlangte die SP eine
bessere Eingliederung der über 55-Jährigen und der Frauen in den Arbeitsmarkt
anstelle der Erhöhung des Rentenalters. Der Antrag wurde mit 68 zu 40 Stimmen
abgelehnt. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2008
MARIANNE BENTELI

Depuis 1949, la Confédération a encouragé à titre subsidiaire le travail à domicile, en
particulier lorsqu'il était de nature à améliorer les conditions d'existence des
populations montagnardes. En décembre 2010, le Conseil fédéral avait présenté un
message au parlement afin d’abroger l’arrêté fédéral tendant à encourager le travail à
domicile. Le gouvernement a fait valoir que la demande de travailleurs à domicile avait
baissé et que cette activité n'avait plus autant d'importance dans la garantie d'un
revenu minimal d'existence. Par ailleurs, la réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a, de l’avis du
Conseil fédéral, instauré des instruments financiers tenant suffisamment compte des
conditions particulières des populations montagnardes. Le Conseil des Etats a
également considéré que l'encouragement du travail à domicile n'était plus adapté aux
conditions économiques et sociales actuelles et n'avait par conséquent plus de raison
d'être. C'est à l'unanimité qu'il a adopté le projet du Conseil fédéral. Le Conseil
national a suivi la chambre des cantons. Néanmoins, il a créé une divergence en
ajoutant au texte la clause nécessaire de référendum facultatif. Les sénateurs ont
aussitôt adhéré au texte proposé par la chambre du peuple. Au vote final, la loi fédérale
a été acceptée par 141 voix contre 47 au Conseil national et par 43 contre 1 au Conseil
des Etats. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2011
LAURENT BERNHARD
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Toujours en matière de libre circulation des personnes, les Chambres fédérales ont
adopté la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer
leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et
sur la vérification de ces qualifications (LPPS). Désormais, les ressortissants de l’Union
européenne et de l’Association européenne de libre échange désirant exercer une
profession réglementée en Suisse (p. ex. guide de montagne, moniteur d’auto-école et
diverses professions dans le domaine médical) sont contraints de déclarer leurs
qualifications auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et l’innovation.
Cette nouvelle loi n’a guère soulevé de controverses. Le Conseil des Etats l’a acceptée à
l’unanimité et le Conseil national par 189 voix contre 5. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2012
LAURENT BERNHARD

Dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la participation de la Confédération aux
frais de contrôle liés à l'obligation d'annonce des postes vacants, le Conseil des Etats a
suivi l'avis de sa commission de limiter l'effet de la loi au 31 décembre 2023. Le projet a
été adopté à l'unanimité lors du vote sur l'ensemble. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2019
DIANE PORCELLANA

Par 16 voix contre 9, la CIP-CN a donné son aval au projet de loi relatif à la participation
de la Confédération aux frais de contrôle liés à l'obligation d'annonce des postes
vacants. Elle partage l'avis de la CIP-CE et de la chambre haute de limiter la validité de
la loi à la fin 2023. Ainsi, le rôle de la Confédération pourra être examiné concernant
l'exécution par les cantons de l'obligation d'annonce. Une minorité s'oppose, comme
pour la commission du Conseil national, au projet de loi. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.08.2019
DIANE PORCELLANA

Le projet de participation de la Confédération aux frais de contrôle liés à l'obligation
d'annonce des postes vacants a été accepté au Conseil national par 120 voix contre 56.
Refusé par l’UDC, le parti proposait de ne pas entrer en matière en raison notamment
des coûts engendrés par la participation. Bien que la gauche ne souhaitait pas fixer de
date butoir, le Conseil national a décidé de limiter le projet à fin 2023. En vote final, le
projet a été approuvé par 132 voix contre 61 au Conseil national, et 41 voix contre 2 et 1
abstention au Conseil des Etats. Dans le délai de quatre ans, l’efficacité du soutien de la
Confédération sera donc évaluée. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2019
DIANE PORCELLANA

Kollektive Arbeitsbeziehungen

Nur wenige Tage nach dem Scheitern der tripartiten Gespräche gab der Bundesrat
seine eigenen Vorschläge in eine kurze Vernehmlassung. Neben den unbestrittenen
Massnahmen schlug er bei der erleichterten Allgemeinverbindlichkeitserklärung vor, die
Quoren von 50 auf 30 Prozent zu senken (30% der Arbeitgeber, welche mindestens
30% der Arbeitnehmenden beschäftigen) und – über die Löhne hinausgehend – weitere
Arbeitsbedingungen wie Ferien und Arbeitszeiten mit einzubeziehen. Die
Allgemeinverbindlichkeitserklärung sollte allerdings nur erfolgen können, wenn
„erhebliche und wiederholte“ Missbräuche vorliegen. Damit waren die Sozialpartner
erneut nicht einverstanden. Der Arbeitgeberverband monierte, der Vorschlag führe zu
einer Überregulierung im Arbeitsmarkt; die Gewerkschaften befanden, das Wort
„erhebliche“ sei zu restriktiv. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.02.1999
MARIANNE BENTELI

In seiner Botschaft ans Parlament schwächte der Bundesrat den umstrittenen Terminus
ab und sprach bei den Normalarbeitsverträgen und der Allgemeinverbindlichkeit nur
noch von wiederholte Missbräuchen. Den Arbeitgebern kam er insofern entgegen, als
er nicht alle Regelungen der GAV zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung freigeben
wollte, sondern nur jene über den Lohn und die Arbeitszeit. Bei den Quoren hielt er an
seinem ersten Vorschlag fest. Damit war ein Kompromiss erreicht, der es den
Sozialpartnern ermöglichte, ohne Gesichtsverlust und ohne Referendumsdrohung auf
das bilaterale Abkommen über den freien Personenverkehr einzutreten. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.1999
MARIANNE BENTELI
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Dem Ständerat lag ein Antrag seiner Kommission vor, welche die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Kriterien deutlich verschärfen wollte. So sollten die tripartiten
Kommissionen nur mit Normalarbeitsverträgen oder der
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von GAV intervenieren können, wenn die
branchenüblichen Löhne „deutlich und mehrfach in rechtsmissbräuchlicher Weise“
unterschritten werden. Für diese sehr restriktive Definition – insbesondere erlaubt der
Begriff „rechtsmissbräuchlich“ einen viel geringeren Ermessensspielraum als
„missbräuchlich“ – setzten sich vor allem bürgerliche Abgeordnete aus der Ostschweiz
(Forster, fdp, SG und Schmid, cvp, AI) ein. Bekämpft wurde sie von den Vertretern der
Linken sowie vom Tessiner Freisinnigen Marty, der argumentierte, die Verschärfung sei
nicht nur juristisch unhaltbar, sondern auch eine unnötige Provokation an die Adresse
der Gewerkschaften. Schliesslich setzte sich ein Kompromissantrag durch, wonach
eingegriffen werden kann, wenn die branchenüblichen Löhne „deutlich und mehrfach
in missbräuchlicher Weise“ unterboten werden. Beim Entsendegesetz brachte
Ständerat Jenny (svp, GL) zwei zusätzliche Bestimmungen durch. Danach dürfen die
Abzüge für Unterkunft und Verpflegung das ortsübliche Mass nicht überschreiten; der
Bundesrat wird zudem ermächtigt, von ausländischen Arbeitgebern den Nachweis zu
verlangen, dass sie die gesetzlich vorgegebenen Sozialabgaben entrichten. Die Quoren
in den tripartiten Kommissionen führten ebenfalls zu längeren Diskussionen. Auf Antrag
von Merz (fdp, AR) beschloss das Plenum schliesslich – gegen den Willen der Linken und
von Bundesrat Couchepin – mit 21 zu 20 Stimmen, dass auch im Missbrauchsfall eine
Ausdehnung des GAV nur vorgenommen werden kann, wenn 30% der Arbeitgeber, die
50% der Arbeitnehmer einer Branche beschäftigen, zustimmen. In der
Gesamtabstimmung wurden die flankierenden Massnahmen einstimmig angenommen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.09.1999
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat korrigierte die etwas wirtschaftslastigen Beschlüsse des Ständerates
und entschied mit 114 zu 57 Stimmen, dass eine Intervention der tripartiten Kommission
möglich wird, wenn die Löhne „wiederholt in missbräuchlicher Weise“ unterboten
werden. In der Frage den Quoren sprach er sich jedoch für die Variante des
Bundesrates (je 30%) aus. Dafür votierten neben den Vertretern des links-grünen
Lagers auch die Abgeordneten der CVP und der LPS. Zustimmung fand der Ständerat
hingegen mit seinem Willen, bei Normalarbeitsverträgen lediglich die Löhne, nicht aber
die Arbeitszeiten der Missbrauchsbekämpfung zu unterstellen sowie bei den neu
eingeführten Bestimmungen über die Unterkunft und die Sozialabgaben. In den beiden
strittigen Punkten (Definition des Lohndumpings, Quoren für die
Allgemeinverbindlichkeit von GAV im Missbrauchsfall) schloss sich der Ständerat in der
Herbstsession – allerdings erst nach einer Zwischenrunde – der grossen Kammer an,
worauf die Vorlage (nach Bereinigung weiterer kleinerer Differenzen) definitiv
verabschiedet werden konnte. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.1999
MARIANNE BENTELI

Als flankierende Massnahmen zur Erweiterung des Personenfreizügigkeitsabkommens
auf die neuen EU-Staaten, die den Schweizer Arbeitsmarkt vor Lohndrückerei und
schlechteren Arbeitsbedingungen schützen sollen, schlug der Bundesrat vor, die
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen zu erleichtern und eine
Verstärkung der Kontrollen vorzusehen. Rund 150 Inspektoren sollen darüber wachen,
dass die üblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen von den zugewanderten
Arbeitskräften nicht unterschritten werden, wobei der Bund die Hälfte der Lohnkosten
dieser Inspektoren übernimmt; sie sollen jene Kontrollen und Untersuchungen
durchführen, die den 2003 eingeführten tripartiten Kommissionen als Grundlage ihrer
Beschlüsse dienen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2004
MARIANNE BENTELI

Im Ständerat war das Eintreten auf das Zusatzprotokoll und die flankierenden
Massnahmen unbestritten. In der Detailberatung beantragte eine Minderheit Schmid
(cvp, AI), für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Gesamtarbeitsvertrages das
bisherige Quorum von 30% der Arbeitgeber und 30% der Arbeitnehmer zu belassen,
dies wurde vor allem mit den Interessen der KMU begründet. Die Mehrheit der
Kommission beantragte, dem Bundesrat zu folgen, wonach das Quorum der Arbeitgeber
aufgehoben und dasjenige der Arbeitnehmer auf 50% erhöht wird. Mit 24 zu 13
Stimmen folgte der Rat der Mehrheit der Kommission. Mit 27 zu 6 wurde ein weiterer
Antrag Schmid abgelehnt, die flankierenden Massnahmen erst nach Aufhebung der
arbeitsmarktlichen Beschränkungen (2011) in Kraft zu setzen und auf sieben Jahre zu
beschränken. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2004
MARIANNE BENTELI
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Im Nationalrat stellte Gutzwiller (fdp, ZH) den Ordnungsantrag, das Zusatzprotokoll und
die flankierenden Massnahmen in einem Genehmigungsbeschluss zusammenzufassen.
Der Stimmbürger könne doch nicht über die Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf
die neuen EU-Staaten entscheiden, ohne zu wissen, mit welchen Massnahmen
Lohndumping bekämpft werde. Mit 120 zu 46 Stimmen stimmte der Rat diesem Antrag
zu. In der Detailberatung übernahm der Rat mehrheitlich die Beschlüsse des
Ständerates. Mit 75 zu 57 Stimmen folgte der Nationalrat insbesondere einem Antrag
Bührer (fdp, SH) und damit Bundes- und Ständerat und beschränkte die Meldepflichten
für die Arbeitgeber gegenüber den zuständigen Kontrollbehörden auf die Identität, die
Tätigkeit und den Arbeitsort der in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer. Die
Kommission hatte auch die Löhne und die Arbeitszeiten in die Meldepflicht
einbeziehen wollen. Eine Minderheit Kaufmann (svp, ZH) beantragte, auf die Anstellung
von Inspektoren zu verzichten, die rund CHF 20 Mio. pro Jahr kosten; es sei an den in
den tripartiten Kommissionen vertretenen Sozialpartnern, diese Kontrollen zu
übernehmen. Bundespräsident Deiss konterte, wenn man Kontrollen wolle, so müsse
man auch die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Der Antrag Kaufmann wurde
mit 124 zu 47 Stimmen abgelehnt. Gegen einen Antrag Germann (svp, SH), der
Festhalten an den getrennten Vorlagen beantragte, da sonst die Möglichkeit entfalle,
frei entscheiden zu können zwischen Ausdehnung der Personenfreizügigkeit mit oder
ohne flankierende Massnahmen, stimmte der Ständerat in der Differenzbereinigung der
Zusammenfügung mit 27 zu 7 Stimmen zu, worauf die Vorlage von beiden Kammern
definitiv verabschiedet werden konnte. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2004
MARIANNE BENTELI

Arbeitnehmerschutz

Auch bei der Behandlung der Änderungen im Bundesgesetz über die
Arbeitsvermittlung und den Personalverleih stellte eine rot-grüne
Kommissionsminderheit im Nationalrat Abänderungsanträge, welche einer möglichen
Verschlechterung der sozialen Rahmenbedingungen entgegenwirken sollten. In einer
ersten Runde war diesem Anliegen jedoch kein Erfolg beschieden. Erst nachdem die
Vorlage an der gemeinsamen Opposition der SVP, welche damit ihre generelle
Ablehnung des EWR zum Ausdruck brachte, und der SP, die meinte, ohne flankierende
Massnahmen könne der EWR-Abstimmungskampf nicht gewonnen werden, scheiterte,
waren die anderen bürgerlichen Parteien zu Konzessionen bereit. So wurden beim
grenzüberschreitenden Personalverleih die ausländischen Arbeitsvermittler
verpflichtet, die zwingenden Arbeitnehmerschutzbestimmungen des
Obligationenrechts bzw. bestehende Gesamtarbeitsverträge einzuhalten, wobei diese
Bestimmungen erst 1995, also nach Ende der Übergangsfrist, greifen sollten. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1992
MARIANNE BENTELI

Auf Antrag des Bundesrates verwehrte der Ständerat der Ratifizierung des
Übereinkommens Nr. 181 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über private
Arbeitsvermittler seine Zustimmung. Das Abkommen war 1997 abgeschlossen worden
und sollte den Schutz der Arbeitnehmerinteressen sichern sowie günstige
Rahmenbedingungen für private und öffentliche Arbeitsvermittler schaffen. Bei seinem
Antrag berief sich der Bundesrat einmal mehr darauf, dass er – mit Ausnahme der
fundamentalen Abkommen der ILO – nur jene Übereinkommen ratifizieren möchte,
welche im Zeitpunkt der Ratifizierung bereits dem innerstaatlichen Recht entsprechen.
Beim Übereinkommen Nr. 181, dessen generelle Stossrichtung der Bundesrat nicht in
Frage stellte, widerspricht das geltende Recht beim Fehlen eines bezahlten
Mutterschaftsurlaubs und bei den nicht vorhandenen Vorschriften über einen
Mindestlohn den Forderungen des Abkommens. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

Wie der Ständerat im Vorjahr, verweigerte auch der Nationalrat der Ratifizierung des
Übereinkommens Nr. 181 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über private
Arbeitsvermittler seine Zustimmung, weil das geltende Recht im Bereich des
Mutterschaftsurlaubs und des Mindestlohns den Forderungen des Abkommens nicht
entspricht. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2000
MARIANNE BENTELI
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Das Parlament hatte in der Wintersession 2000 einer Revision von Art. 343 OR
zugestimmt und die Streitwertgrenze für unentgeltliche Verfahren im Arbeitsrecht auf
30'000 Fr. angehoben. Dabei wurde vergessen, dass auch im Arbeitsvermittlungsgesetz
eine entsprechende Bestimmung existiert, die nicht geändert wurde. Diese
Gesetzeslücke schlossen beide Kammern in der Sommersession diskussionslos. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2002
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Im November 2015 hatte der Bundesrat seine Botschaft zum neuen Bundesgesetz über
die Gesundheitsberufe (GesBG) präsentiert. Zentral war darin die Förderung der
Qualität in den Gesundheitsberufen, wofür einheitliche Anforderungen an die
Ausbildung und Berufsausübung formuliert wurden. Im Fokus stand jedoch nicht das
Ärztepersonal, sondern Pflegende, also Gesundheitsfachleute in den Bereichen
Therapie, Betreuung, Beratung, Prävention sowie auch Palliation. Diese Kompetenzen,
die vorwiegend in Studiengängen an den Fachhochschulen vermittelt werden, sollen mit
dem GesBG umschrieben und vorgegeben werden. Ziel ist unter anderem, dass alle
Absolventinnen und Absolventen dieser Ausbildungsprogramme über ebendiese
Kompetenzen verfügen.
Neu wird auch eine obligatorische Akkreditierung der Studiengänge vorgeschrieben, die
bis anhin freiwillig war. Begründet wurde dies mit dem Gefährdungspotenzial im
Bereich der Gesundheitsberufe. Die Bewilligung dazu wird von den Kantonen erteilt und
soll sicherstellen, dass die Inhaberinnen und Inhaber der Diplome, die ihren Beruf in
eigener fachlicher Verantwortung ausüben, die notwendigen Anforderungen erfüllen.
Wie beim Medizinalberuferegister wird hierfür ein „aktives Register“ eingerichtet.
Weitere Anpassungen betreffen eine Gleichstellung der Pflegeberufe mit anderen
Ausbildungsgängen im Gesundheitssektor sowie eine interprofessionelle
Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen der Gesundheitsversorgung. Das
Gesundheitsberufegesetz ist Bestandteil der Strategie „Gesundheit 2020“.
Das bereits Ende 2013 in die Vernehmlassung gegebene Gesetz erhielt mehrheitlich
positive Bewertungen. Grösster Kritikpunkt dürfte gewesen sein, dass einige
Vernehmlassungsteilnehmenden bezweifelten, dass das neue GesBG helfen würde, den
Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich abzufedern. Weiter stiess auch eine
befürchtete Akademisierung der Gesundheitsberufe auf Skepsis, ebenso eine allfällige
Überregulierung sowie der Kostenfaktor. Das Gesundheitsberuferegister auf
Bundesebene fand hingegen eine deutliche Zustimmung.

Das Geschäft gelangte im Frühjahr 2016 in die kleine Kammer, deren WBK nicht nur
Eintreten beantragte, sondern auch empfahl, der Vorlage mit einigen Änderungen
zuzustimmen. Ein Punkt betraf die Regelungen der Abschlüsse, wobei im Bereich der
Pflege bezüglich des Studiengangs „Advanced Practice Nurse” (APN) auch der
Masterstudiengang gesetzlich geregelt werden solle – und nicht nur wie bei anderen
Profilen der Bachelorabschluss. Die Einführung einer Gesundheitsberufe-Kommission
wurde diskutiert, jedoch verworfen. Weiter gab Kommissionssprecherin Häberli-Koller
(sp, TG) eingangs der Debatte zu Protokoll, dass auch die Einführung eines Titelschutzes
für diverse Berufsbezeichnungen in der Kommission thematisiert wurde – ein Anliegen,
welches auch in der Vernehmlassung vereinzelt geäussert worden war. Auf die
Einführung einer Weiterbildungspflicht wurde aus Gründen der Verhältnismässigkeit
verzichtet. 
Alle Fraktionssprecher zeigten sich mit dem Gesetzesentwurf zufrieden, insofern war
keine allzu starke Gegenwehr gegen die Vorlage zu erwarten, wenngleich einige
Minderheitsanträge im Raum standen. Hierzu muss jedoch angefügt werden, dass
sämtliche Minderheitsanträge auf Annahme der bundesrätlichen Version lauteten.
Eintreten war denn auch unbestritten. Für einigen Diskussionsbedarf sorgte die
Anwendung des Gesetzes auf die Masterstufe im Bereich Pflege. Die
Kommissionsmehrheit wollte diese integrieren, die Minderheit nicht, da eine
Verakademisierung der Pflegeberufe drohe. Man wollte sich jedoch gleichwohl offen
lassen, eine derartige Regelung zu einem späteren Zeitpunkt noch einfügen zu können.
So argumentierte auch der Gesundheitsminister, dass es hierfür zu diesem Zeitpunkt
noch zu früh sei. Für eine Ausdehnung auf die Masterstufe spreche gemäss
Kommissionsmehrheit jedoch die dadurch erhöhte Patientensicherheit. Mit 20 zu 18
Stimmen folgte das Plenum jedoch knapp der Minderheit und schloss damit diese
Berücksichtigung aus (2 Enthaltungen). Weitere Änderungsanträge wurden ebenfalls
abgelehnt, so auch ein Titelschutz, wie er von einer Minderheit Savary (sp, VD) gefordert
wurde. In den Augen der Mehrheit sei es zu schwierig, für alle im Gesetz enthaltenen
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Berufe eine schützbare und verhältnismässige Bezeichnung zu finden. Der Vorschlag
unterlag mit 15 zu 27 Stimmen. 
Mit 44 Stimmen verabschiedete der Ständerat das Gesetz einstimmig und überliess es
damit dem Nationalrat zur weiteren Bearbeitung. 20

Das Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG), vom Ständerat unverändert an
den Nationalrat überwiesen, stand im Sommer 2016 auf der Agenda der grossen
Kammer. Deren Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur beantragte
einstimmig, auf die Vorlage einzutreten. Eine Besonderheit ergab sich jedoch: Nach der
Debatte im Ständerat hatte der Bundesrat neue Vorschläge zum GesBG in den Raum
gestellt, dies, nachdem die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative im Parlament
beschlossen worden war. Insofern gab es bezüglich des GesBG noch Punkte, die im
Ständerat gar nicht zur Debatte gestanden waren. Die Einschübe des Bundesrates
hatten mit dessen Fachkräfte-Initiative zu tun, die auch Implikationen auf das GesBG
hat. Diese Einschübe führten nicht nur dazu, dass ein neues Kapitel im GesBG
geschaffen wurde; dem GesBG angefügt wurde gar eine ganz neue Vorlage, nämlich der
Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen
Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität für vier Jahre. Dem GesBG
fügte der Bundesrat ein korrespondierendes Kapitel 6a hinzu. Dieses umfasste
Massnahmen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen Grundversorgung sowie
deren Finanzierung: Mit einem mehrjährigen Verpflichtungskredit sollte ein
Höchstbetrag durch die Bundesversammlung festgelegt werden. Namens der
Kommission schlug Jean-François Steiert (sp, FR) aufgrund der nachträglich erfolgten
bundesrätlichen Änderungen vor, dass man mindestens eine Differenz zum Ständerat
schaffen möge, damit dieser sich noch zu den neuen Vorschlägen äussern könne. 

Obwohl Eintreten über alle Fraktionen hinweg unbestritten war, zeichnete sich in der
darauf folgenden Detailberatung anhand der zahlreichen Minderheitsanträge relativ
rasch ab, dass eine Differenzbereinigung ohnehin wahrscheinlich sein würde. Die
Minderheitsanträge fanden ihren Ursprung in unterschiedlichen Lagern und betrafen
diverse Paragraphen. In den meisten Fällen ging es allerdings um einzelne Berufe
und/oder deren Ausbildungsstufe, die im Gesetz genannt und damit durch ebendieses
geregelt werden. Als Erstes gelangten die Osteopathen ins Visier der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ein Antrag Herzog (svp, TG) sollte dazu führen,
dass dieser Beruf nicht vom Gesetz betroffen wird, da Leistungen einer
osteopathischen Behandlung schliesslich auch nicht über die Grundversicherung
abgerechnet werden können. Die Aufnahme der Osteopathie in den Katalog
anerkannter Gesundheitsberufe wecke Begehren auf verschiedenen Ebenen: Andere
Berufsgruppen könnten so ebenfalls die Aufnahme in den Katalog fordern, zudem
könnten Patienten durch die Aufnahme der Osteopathie vermehrt geneigt sein, auf
solche Behandlungen zurückzugreifen. All dies habe zur Folge, dass die Kosten im
Gesundheitswesen stiegen – etwas, wogegen die SVP-Fraktion ankämpfe, so die
Thurgauerin. Dem in der Kommission knapp abgelehnten Antrag (12 zu 11 Stimmen) blieb
auch im Plenum die Unterstützung versagt – hier jedoch deutlich (134 zu 52 Stimmen).
Ebenso wurde ein Antrag Reynard (sp, VS) abgelehnt (mit 122 zu 66 Stimmen), mit dem
der Bundesrat die Kompetenz erhalten sollte, den Berufekatalog zu definieren – so
könne die Regierung besser auf das sich ändernde Umfeld im Bereich der Ausbildungen
im Gesundheitswesen reagieren. Ein Antrag Quadranti (bdp, ZH), mit dem die bereits im
Ständerat umstrittene Bestimmung zum Abschluss des Masterstudiengangs APN
("Advanced Practice Nurse") reguliert werden sollte, fand auch im Nationalrat keine
Mehrheit. Es blieb also dabei, dass die Kompetenzen für die Bachelorstufe im Gesetz
umschrieben werden, nicht jedoch diejenigen für den Masterstudiengang. Ein links-
rechts Graben führte dazu, dass das Anliegen im Sinne der bürgerlichen Ratsmehrheit
abgelehnt wurde (118 zu 73 Stimmen). Der Katalog der Berufe, die im Gesetz geregelt
werden, blieb also im Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag letztlich trotz
Gegenanträge auch im Nationalrat unverändert. Die Streichung eines Berufsregisters,
wie es seitens der SVP-Fraktion gefordert wurde, fand auch im Plenum keinen Rückhalt.
Erst mit einem Detail zum Berufsgeheimnis wurde eine Differenz zum Erstrat
geschaffen.
Dabei blieb es jedoch nicht. Wesentliche Veränderungen wurden vom Nationalrat
bezüglich der Finanzhilfen vorgenommen, dies im Zusammenhang mit der bereits
eingangs erwähnten Fachkräfte-Initiative des Bundesrates. Umstritten war das Volumen
von CHF 8 Mio., das für die Förderprogramme ausgeschüttet werden sollte. Dagegen
regte sich Widerstand aus den Reihen der SVP, aber auch andere bürgerliche Parteien
waren diesbezüglich skeptisch. Die im Gesundheitsberufegesetz vorgesehene
Grundlage für die Umsetzung der Fachkräfte-Initiative im Gesundheitsbereich erhielt
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jedoch eine knappe Mehrheit der Stimmen: Mit 96 zu 93 obsiegte hier der
bundesrätliche Vorschlag. Der Bundesbeschluss hierzu wurde jedoch noch knapper
abgelehnt. Dabei setzte sich eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) mit 95 zu 94
Stimmen bei einer Enthaltung durch. Inhaltlich sprach sich also die grosse Kammer
dafür aus, Finanzhilfen vorzusehen; sie unterliess es jedoch, diese auch in Zahlen zu
fassen.

Alle übrigen Gesetzesartikel wurden im Sinne der WBK beschlossen. Mit 181 zu 5
Stimmen in der Gesamtabstimmung schien dann das positive Signal an den Ständerat
doch recht deutlich zu sein. Letzterer hatte sich in der anstehenden Herbstsession zur
nun erweiterten Vorlage zu äussern. 21

Das Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG) und der neu dazu gekommene
Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen
Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität waren im Ständerat weit
weniger umstritten als in der Volkskammer. Bezüglich der verbleibenden fünf
Differenzen zum Nationalrat wurde von einer Mehrheit der WBK-SR beantragt
einzulenken und die Anpassungen mitzutragen. Das Ratsplenum fügte sich seiner
Kommission und hiess die nationalrätlichen Anpassungen allesamt gut. 
Diese umfassten die Forderung, dass die Studiengänge der geregelten Berufe eine
praxisbezogene und patientenorientierte Ausbildung bezwecken müssen; Einzelheiten
bezüglich des einzuhaltenden Berufsgeheimnisses, das in Einzelfällen durch das StGB
geregelt wird; Einzelheiten über den Bundesbeschluss (siehe unten); die Anerkennung
von Osteopathiediplomen; eine zeitliche Begrenzung der Geltungsdauer der neuen
Bestimmungen sowie Beschlüsse über Änderungen von anderen Erlassen.
Bezüglich des Bundesbeschlusses, der in erster Linie die Finanzierung zweier Projekte
("Unterstützungs- und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige 2017-2021" und
"Interprofessionalität im Gesundheitswesen 2017-2021") sichern wollte, stellte sich die
Kommission beinahe uneingeschränkt hinter den Gesundheitsminister und das
Ratsplenum folgte. Die CHF 8. Mio. sollen also nach dem Willen der Ständerätinnen und
Ständeräte freigegeben werden, jedoch müssen sie haushaltsneutral und auf den
vorgegebenen Betrag limitiert sein.
Mit 44 Stimmen und nur einer Enthaltung wurde das Paket in der Gesamtabstimmung
verabschiedet. Das Geschäft ging darauf zurück an den Nationalrat, der zuvor nicht auf
den Bundesbeschluss eingetreten war. Das GesBG war indes bereits unter Dach und
Fach. 22
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Der Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der
medizinischen Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität blieb das
letzte Puzzleteil des Gesundheitsberufegesetzes, das noch zurechtgeformt werden
musste. Nachdem der Ständerat die Finanzierungsfrage als Kompromiss leicht
abgeändert hatte, konnten sich die Nationalrätinnen und Nationalräte in der
Herbstsession 2016 ebenfalls damit abfinden. Ohne lange Debatte konnte die Revision
somit abgeschlossen werden.

In den Schlussabstimmungen Ende der Session wurde das GesBG von beiden Kammern
bestätigt. Im Nationalrat geschah dies mit 196 zu einer Stimme bei einer Enthaltung. Der
Ständerat hiess die Vorlage mit 44 Stimmen einhellig gut. 23
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Am ”Runden Tisch” wurde ausgehandelt, dass die Kantone 500 Mio. Fr. zur Sanierung
der Bundesfinanzen beitragen. Für gut 180 Mio. Fr. davon lagen nach Abschluss der
Gespräche drei Varianten vor: Erhöhung der Kostenbeteiligung an der
Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, Beteiligung an den Kosten der
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) oder Erhöhung der Kantonsbeiträge an die
AHV. Der Bundesrat entschied sich für letzere Variante. Damit wird der Bund von 1999
an bei der AHV um diesen Betrag entlastet. 24
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Un comité hétéroclite, chapeauté par le constitutionnaliste Andreas Auer, financé entre
autres par le milliardaire Hansjörg Wyss et l'avocat d'affaires et professeur Peter Nobel,
comptant parmi ses membres l'ancienne présidente de la Confédération Micheline
Calmy-Rey, l'auteur marxiste Beat Ringger, l'ancien président du Tribunal fédéral
Giusep Nay, l'artiste Pipilotti Rist, le clown Dimitri, des chefs et cheffes d'entreprises,
médecins, étudiantes et étudiants, la Fédération des entreprises romandes et le
syndicat des services publics, a réuni en octobre 2015 plus de 100'000 signatures. Une
organisation de récolte qualifiée par beaucoup comme professionnelle, qui a pour but
de proposer une issue au vote sur l'initiative "contre l'immigration de masse". Cette
nouvelle initiative a été baptisée RASA, pour Raus Aus der SAckgasse, Sortons de
l'impasse ou Fuori dal vicolo cieco.
L'initiative exige d'abroger les art. 121a et 197, ch. 11 de la Constitution, pour revenir à la
situation telle qu'elle était avant la votation du 9 février 2014. Selon le comité de RASA,
l'initiative permettrait de sauvegarder les accords bilatéraux avec l'UE, qui pourraient
être menacés par la mise en œuvre du vote du 9 février. Le Conseil fédéral a édité le 26
avril 2017 un message recommandant le rejet de l'initiative, sans formuler de contre-
projet. Selon le gouvernement, l'initiative RASA aurait pour conséquence d'annuler le
mandat de gestion de l'immigration et d'instauration d'une préférence nationale, que
visait l'initiative "contre l'immigration de masse". De plus, la mise en œuvre comme
décidée par le Parlement en décembre 2016 permet déjà de préserver les bilatérales et
tout particulièrement l'ALCP. La procédure de consultation de deux contre-projets
alternatifs a montré qu'aucun ne remportait de succès; pour cette raison, le CF y a
renoncé.
Premier conseil à se prononcer, le National a été le théâtre d'un débat de plus de cinq
heures. La question de la démocratie y a été centrale, pour l'UDC comme pour les
socialistes, il n'est pas acceptable de revenir sur une décision populaire,
respectivement sur le travail du Parlement. C'était l'argument principal du groupe
agrarien, qui a profité du débat pour redire son mécontentement quant à la loi
d'application de l'initiative de 2014. Le parti socialiste s'est lui retrouvé face à un
dilemme, dire non à l'initiative, c'est refuser de refuser un article de loi que ses
membres dénoncent fondamentalement. Dès lors, l'abstention est le seul recours. Pour
le PLR et le PDC, suite à la loi d'application, il n'y a plus d'impasse, et donc pas de
raison de voter pour l'initiative. C'est ainsi que RASA a été refusée par 125 voix contre
17, avec 50 abstentions. Les 17 voix pour proviennent du groupe Vert'libéral, d'une
partie du PBD et de quelques rose-verts. Trois contre-projets ont été proposés: l'UDC
souhaitait une annulation des accords de libre-circulation sous un an et l'interdiction
de conclure ou de modifier un traité international allant à l'encontre de l'article sur la
gestion de l'immigration. Au contraire, le groupe rose-vert souhaitait un article de loi
spécifiant que la Suisse doit gérer son immigration dans le cadre de ses obligations
internationales. Le PBD et le PVL, eux, voulaient avant tout que la Confédération prenne
en compte les intérêts globaux du pays, sans préciser de quelconques mesures
d'accompagnement ou outils pour privilégier la main-d’œuvre indigène. Ces trois
contre-projets ont été balayés.
Aux Etats, l'avis majoritaire était que l'initiative RASA était irréaliste et ajoutait de la
confusion à un débat déjà complexe. L'un des seuls à la défendre, le Vert Robert
Cramer (pes, GE) a tenu à attirer l'attention de ses collègues sur les dangers de
s'habituer au non-respect de la Charte fondamentale en ne s'opposant pas aux
décisions qui la mettent en danger. Sans succès, puisque 34 voix contre 6 ont rejeté
l'initiative. Une minorité Caroni (plr, AG) a proposé un contre-projet, qui annulait la
renégociation des traités contraires à la gestion de l'immigration, lui préférant la
consigne de garder cette gestion en tête lors de la négociation de traités futurs. De
nouveau, la chambre des cantons a exprimé un refus, par 29 voix contre 14.
Moins d'une semaine après ce débat, le 13 décembre 2017, le comité d'initiative a
annoncé par communiqué son retrait. 25
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Der Ständerat begann in der Sommersession mit der Beratung des neuen
Berufsbildungsgesetzes (BBG), das als indirekter Gegenvorschlag zur
„Lehrstelleninitiative“ (siehe unten) eine Aufwertung der Berufsbildung und ein
verstärktes finanzielles Engagement des Bundes in diesem Bereich anstrebt. Inhaltlich
schuf er nur wenige Differenzen zum Nationalrat. Gegen einen Antrag der Mehrheit der
Kommission, die fand, der Markt reguliere sich selber, sprach sich die kleine Kammer
mit 18 zu 12 Stimmen dafür aus, dass der Bund bei Lehrstellenmangel befristete
Massnahmen ergreifen kann. Auch Bundesrat Couchepin setzte sich für diese
Bestimmung ein, die einen Rückzug der „Lehrstelleninitiative“ ermögliche. Anders als
die grosse Kammer war der Ständerat aber der Ansicht, dass der zwingende Unterricht
einer Fremdsprache in der Lehre nicht angebracht sei. Dies würde viele Lehrlinge
überfordern; in nur einer Stunde pro Woche lerne man ohnehin nicht viel, der
Bundeskasse bringe der Verzicht auf den Fremdsprachenunterricht aber 40 Mio Fr. Die
gewichtigste Differenz schuf die kleine Kammer bei der Finanzierung, wo sie den Anteil
des Bundes auf lediglich 25% festlegen wollte. Der Nationalrat hatte sich im Vorjahr für
27,5% ausgesprochen. Der Entscheid fiel mit Blick auf die Bundeskasse und die
Schuldenbremse mit dem Argument, es sei nicht sinnvoll, im Gesetz Beiträge
einzusetzen, die mit dem Budget nicht vereinbar seien. Damit wurde die Beteiligung
des Bundes an der Berufsbildung um ca. 65 Mio Fr. auf rund 625 Mio Fr. vermindert.
Ebenfalls eine bedeutende Korrektur nahm der Ständerat beim Berufsbildungsfonds
vor: Der Bundesrat soll ganze Branchen erst dann zu Beiträgen verpflichten können,
wenn sich mindestens die Hälfte der Betriebe beteiligt, die 50% der Lehrlinge angestellt
haben. Der Nationalrat hatte die Grenze bei je 30% gesetzt. Im
Differenzbereinigungsverfahren beharrten beide Kammern vorerst auf ihren Positionen.
Nach der Einigungskonferenz schloss sich der Nationalrat in der Frage der
Fremdsprache und bei der Bundesbeteiligung (25%) dem Ständerat an; durchsetzen
konnte er sich hingegen beim Berufsbildungsfonds (Quorum von 30%). In der
Schlussabstimmung wurde das neue Berufsbildungsgesetz von beiden Kammern
einstimmig angenommen. 26
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